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61. Änderung des Flächennutzungsplans der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft   
Backnang im Bereich „Gewerbliche Baufläche Erweiterung Lerchenäcker“ in Backnang 
(Stadt Backnang und Strümpfelbach) und Aspach (Großaspach) 
 
 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange entsprechend § 4 Abs. 1 
i. V. m. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit entsprechend § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abwägungsvorschlag zu den eingegangenen Anregungen   
 
 
 

Backnang, 14.03.2022 
Stadtplanungsamt 
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Anregungen Verband Region Stuttgart Stellungnahme Stadt Backnang 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Kenntnisnahme 
 
Zu 2.: Das zusätzlich entstehende Gewerbeflächenpotenzial wird ggf. im Rahmen 
der Fortschreibung des Flächennutzungsplans bei der Bedarfsbestimmung berück-
sichtigt und mit bilanziert. 
 
Zu 3.: Kenntnisnahme 
 
Die mit dem Vorbehaltsgebiet für Landschaftsentwicklung verbundenen Belange 
werden im Rahmen der Abwägung besonders berücksichtigt und in der Begrün-
dung zur FNP-Änderung dokumentiert. 
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Anregungen Verband Region Stuttgart Stellungnahme Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Verband Region Stuttgart wird am weiteren Verfahren beteiligt. 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme Stadt Backnang 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
 
 
Die Bedarfsbegründung wird im weiteren Verfahren in der Begründung zur Ände-
rung des FNP dargestellt. 
 
Die Begründung zur FNP-Änderung wird um Aussagen insbesondere zu folgenden 
Aspekten ergänzt: 
- nicht bebaute Misch- und Gewerbeflächen in Plangebieten 
- nicht bebaute und nicht benutzte Misch- und Gewerbeflächen im nicht beplanten 
Bereich (einschließlich betrieblicher Reserveflächen) 
- Darlegung der Entwicklungspotenziale für die gewerbliche Flächennutzung sowie 
Strategien zu deren Mobilisierung 
- Erläuterung zu den unbebauten Flächen im nordöstlichen Bereich des Gebiets 
 
Die Anregung, hinsichtlich des sog. „Eigenverkaufs“ eine absolute Flächenober-
grenze bzw. eine prozentuale betriebsbezogene Flächenbegrenzung in den Textteil 
aufzunehmen, wird im weiteren Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die in der Stellungnahme genannten Punkte bezüglich Mobilität, Verkehr, Straßen 
werden im weiteren Verfahren in den schriftlichen und zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans aufgenommen. 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Das RPS erhält nach Inkrafttreten der FNP Änderung eine Fertigung der Planunter-
lagen in digitalisierter Form. Der Bekanntmachungsnachweis wird digital vorge-
legt. 
 
 
 
Das RPS wird am weiteren Verfahren beteiligt. 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart Stellungnahme Stadt Backnang 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe oben. 
 
 
In seiner Stellungnahme zum Bebauungsplan hat der VRS darauf hingewiesen, 
dass das zusätzlich entstehende Gewerbeflächenpotenzial im Rahmen der Fort-
schreibung des FNP bei der Bedarfsbestimmung zu berücksichtigen und mit zu 
bilanzieren ist. Zudem wird festgelegt, dass der Regionale Grünzug mit der vorlie-
genden Planung ausgeformt ist. 
Beide Vorgaben werden zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung 
berücksichtigt. 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme Stadt Backnang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Stellungnahme zum Bebauungsplan wurde ebenfalls lediglich darauf hinge-
wiesen, dass eine abschließende Stellungnahme erst nach Vorlage des Umweltbe-
richts und der artenschutzrechtlichen Abhandlung erfolgen kann. Diese Unterlagen 
werden im Rahmen des weiteren B-Planverfahrens erstellt. Die FNP-Änderung er-
folgt im Parallelverfahren nach § 8, Abs. 3 BauGB. 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme Stadt Backnang 

 

 
 
 
Kenntnisnahme; auf die Beachtung des Merkblatts „Bodenschutz bei Baumaßnah-
men“ wird bei späteren Baumaßnahmen hingewiesen. 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die sachgerechte Darstellung landwirtschaftlicher Belange erfolgt im weiteren 
Bebauungsplanverfahren. Die Begründung zur FNP-Änderung wird um eine ent-
sprechende Abwägung ergänzt. 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme Stadt Backnang 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme Stadt Backnang 
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